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Initiativen zum Erlass einer allgemeinen Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete und Bleiberecht für die Familie Yildirim aus Koblenz-Neuendorf

Sehr geehrter Herr Huffer-Kilian,

für Ihre vorgenannten Schreiben, mit denen Sie sich sowohl für den Erlass einer allgemeinen Bleiberechtsregelung als auch für ein Bleiberecht der Familie, Yildirim einsetzen, danke ich Ihnen. Ich bitte um Nachsicht für die späte Rückäußerung, da die Befassung der Härtefallkommission mit der Angelegenheit abzuwarten war. Die Rechtslage ist danach jedoch unverändert.

Lassen Sie mich gleichwohl nochmals auf die aufenthaltsrechtliche Situation der Familie Yildirim eingehen:

Die Eheleute sind im August 1996 in die Bundesrepublik eingereist und haben die Anerkennung als Asylberechtigte beantragt. Ihr Aufenthalt stand somit unter dem Vorbehalt, dass über die Asylanträge positiv entschieden wird. Der Asylerstantrag
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wurde am 22. November 1996 vom damaligen Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge als unbegründet abgelehnt sowie mit einer Ausreiseaufforderung nebst Abschiebungsandrohung verbunden. Der Verwaltungsrechtsweg wurde erfolglos beschritten. Der Asylerstantrag ist seit dem 02.04.1998 unanfechtbar abge​lehnt. Es war somit bereits sehr früh erkennbar, dass keine realistischen Aussichten auf eine Flüchtlingsanerkennung bestanden.

Wie Sie wissen, sind die Ausländerbehörden und selbstverständlich auch das Innenministerium strikt an die im Asylverfahren getroffenen Entscheidungen gebunden und besitzen keine eigene. Prüfungskompetenz. Aus den asylrechtlichen Entscheidungen ist zu entnehmen, dass die Eheleute im Erstantrag nicht nur widersprüchliche, sondern nachweislich falsche Angaben über ihre Einreise in die Bundesrepublik gemacht haben. Das  erkennende Gericht stellte in seinem Urteil fest, dass die Angaben des Herrn Yildirim, sein Bruder sei bei Guerillas umgekommen und sein Vater sei an der Folter gestorben insgesamt nicht der Wahrheit entsprächen. Ferner ist in dem anschließenden ersten Asylfolgeverfahren zum Beweis einer angeblichen Verfolgung eine offensichtlich gefälschte Anklageschrift des Staatssicherheitsgerichts Diyabakir vorgelegt worden. Durch arglistige Täuschung des damaligen Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und des Verwaltungsgerichts sollte damit eine Flüchtlingsanerkennung und somit ein Aufenthaltsrecht erlangt werden. Insgesamt hat die Familie drei Asylerstverfahren und sechs Asylfolgeverfahren erfolglos durchgeführt. Der fünfte Asylfolgeantrag wurde vom Verwaltungsgericht als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Der sechste Asylfolgeantrag wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt. Eine dagegen gerichtete Klage hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. Die Betroffenen haben jedoch die Möglichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes. Die Asylfolgeanträge sind als sukzessive Kettenfolgeanträge erkennbar rechtsmissbräuchlich mit dem Ziel der Aufenthaltsverlängerung gestellt worden. Sie waren nicht beachtlich und führten nicht zur Durchführung eines weiteren Asylverfahrens.

Es handelt sich - auch unter Berücksichtigung der im Zuwanderungsbericht aufgestellten Kriterien - um einen eindeutigen Fall des Asylmissbrauchs, dem entschieden zu begegnen ist. Der langjährige Aufenthalt resultiert - auch wenn drei Kinder hier geboren wurden, welches in keiner Weise verkannt wird - letztlich auf der beharrli-

[2/3]

chen Weigerung, mittlerweile schon mindestens acht unanfechtbare gerichtliche Entscheidungen zur Kenntnis zu nehmen und der Ausreiseverpflichtung Folge zu leisten.

Die Familie steht seit ihrer Einreise seit nunmehr 10 Jahren ununterbrochen im Sozialleistungsbezug. Bemühungen, den Lebensunterhalt durch eigene Erwerbtätigkeit zu bestreiten oder die deutsche Sprache zu erlernen, sind allenfalls in der letzten Zeit zu - erkennen. Die Eheleute haben sich unzweifelhaft über die meiste Zelt Ihres bisherigen Aufenthalts in der Bundesrepublik in einer Situation der Integrationsverweigerung befunden. Auch heute noch bestehen ganz erhebliche Sprachdefizite. Von einer irreversiblen Einprägung der Kinder in die hiesigen Lebensverhältnisse kann ebenfalls nicht gesprochen werden.

Wie ich bereits in meinem vorerwähnten Schreiben vom 14. Juni 2006 an den Unterstützerkreis ausgeführt habe, liegen auch die Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen nach § 25. Abs. 5 AufenthG bei der Familie Yildirim nicht vor. Daran hat sich nichts geändert.

Gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG kann einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werben, wenn seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist somit nur einzelfallbezogen möglich, sofern ein individuelles Abschiebungshindernis vorliegt, welches der Betroffene nicht zu vertreten hat. Eine freiwillige Ausreise in die Türkei ist grundsätzlich möglich und zumutbar. Die Rückkehr der Familie Yildirim in die Türkei stellt keine Sondersituation dar, wonach der Familie eine Rückkehr nicht mehr zuzumuten wäre. Sie teilt lediglich dis Schicksal anderer in der Ausreisepflicht stehender ausländischer Staatsangehörigen, die ebenfalls nach einem mehrjährigen Aufenthalt Deutschland wieder verlassen und in ihr Herkunftsland zurück müssen.

Ein rechtliches Abschiebungshindernis ergibt sich insbesondere nicht aus der UN-Kinderrechtskonvention.
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einklagbaren Rechte der Kinder, sondern enthält ausschließlich eine völkerrechtliche Verpflichtung der Vertragsstaaten. Die Bundesregierung hat die Kinderkonvention im Jahre 1992 mit einen Vorbehalt (in Abschnitt IV) unterzeichnet, der unter anderem feststellt, keine Bestimmung der Konvention könne dahingehend ausgelegt werden, „dass die widerrechtliche Einreise eines Ausländers in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder dessen widerrechtlicher Aufenthalt dort erlaubt ist; auch kann keine Bestimmung dahingehend ausgelegt werden, dass sie das Recht der Bundesrepublik Deutschland beschränkt, Gesetze Und Verordnungen über die Einreise von Ausländern und die Bedingungen ihres Aufenthalts zu erlassen oder Unterschiede zwischen Inländern und Ausländern zu machen.“

Durch die Konvention wird weder das Recht auf Einreise oder Aufenthalt begründet noch wird durch aufenthaltsbeendende Maf)nahmen gegen hier nicht rechtmäßig lebende und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Kinder gegen die Konvention verstoßen. Insbesondere können zusammen mit ihrer Familie vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Kinder aus der Konvention keine Aufenthaltsrechte herleiten, vyenn bei der Aufenthaltsbeendigung die Familieneinheit gewahrt bleibt. Soweit von :betroffenen ausreisepflichtigen Minderjährigen unter Berufung luf Art. 3 der UN-Kinderrechtskonvention ein Abschbungshindernis geltend gemacht wurde, haben die Verwaltungsgerichte sogar eine Zwangsweise Rückführung als zulässig angesehen, wenn die unbegleiteten Minderjährigen im Herkunftsland ihren sorgeberechtigten Eltern oder Verwandten übergebt'n werden oder ihre altersgemäße Unterbringung ur)d Versorgung anderweitig z. B. ;durch dortige Behörden sichergestellt wird. Umso mehr gilt dies, wenn Minderjährige im Familienverband in das HerkunftsIand zurückgeführt werden sollen. Im Hinblick auf die UN-Kinderrechtskonvention ergibt sich kein Bleiberecht für die Familie Yilllirim.

Bei hier geborenen Kindern kann es bei eiger faktischen Integration und einer irreversiblen Einprägung in die hiesigen Lebensverhältnisse sowie unter besonderer Berücksichtigung der Umständen des Einzelfalls ausnahmsweise zu der Anerkennung eines Abschiebungshindernis nach Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention kommen. Die Voraussetzungen der so genannten „Verwurzelungsrechtsprechung“ sind aber außerordentlich hoch und liegen im Fall Yildirim nicht vor.
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Eine Härtefallgewährung nach § 23 a des Aufenthaltsgesetzes scheidet ebenfalls aus. Die Härtefallkommission des Landes Rheinland-Pfalz hat sich sehr intensiv mit dem Fall befasst, in der Sache jedoch kein Härtefallersuchen gestellt.

Lassen Sie mich ferner auch die Frage einer Altfall- und Bleiberechtsregelung ansprechen:

Wie Sie zutreffend ausführen, halte ich eine allgemeine Bleiberechtsregelung für geduldete ausländische Flüchtlinge, die schon seit Jahren in Deutschland faktisch wirtschaftlich und sozial integriert sind und die bei ihrer Rückkehr eine eigenständig geschaffene und gesicherte Lebensgrundlage aufgeben müssten, sowie für deren Kinder für unbedingt erforderlich. Das Land Rheinland-Pfalz hatte bereits die Aufnahme einer entsprechenden gesetzlichen RegeliIng in das Aufenthaltsgesetz im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zum Zuwanderungsgesetz vorgeschlagen. Leider, hatte dieser Vorschlag jedoch keine erforderliche Mehrheit gefunden. Ich hoffe Zuversichtlich, dass es auf der Innenministerkonferenz am 16./17. November 2006 gelingen wird, einen diesbezüglichen Konsens zu erreichen.

Allerdings werden Bleiberechte nicht vorausssetzungslos gewährt. Es ist auch nach dem gegenwärtigen Stand der Beratungen nicht davon auszugehen, dass Fälle des Asylmissbrauchs von einer Bleiberechtsregelungen begünstigt werden, wenn der Aufenthalt vorsätzlich hinausgezögert wurde. Ich hielte es deshalb für völlig falsch, Hoffnungen zu erwecken, die nicht erfüllt werden können
Vor dem Hintergrund der bestehenden Sach- und Rechtlage möchte ich - wie Ihnen die zuständige Fachabteilung meines Hauses bereits mitgeteilt hat - von einem Gespräch absehen, da ich an die bestehende Rechtslage gebunden bin und - wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt-- kein asylunabhängiges Bleiberecht erteilt werden kann.

Auch im Blick auf die öffentliche Diskussion möchte ich Folgendes sehr deutlich machen:
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Die Eheleute Yildirim sind selbst verantwortlich, wie sie ihren Lebensweg und die Zukunft ihrer Kinder gestalten möchten. Nach Lage der Dinge konnte zu keiner Zeit darauf vertraut oder auch nur gehofft werden, ein Bleiberecht in der Bundesrepublik zu erhalten. Dies wird aus dem ausländerrechtlichen Werdegang sehr deutlich.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang die Belange des Kinderwohls ansprechen, dann sind die Kinder der Familie Yüdirim sicher die Leidtragenden. Diese Entwicklung ist in doppelter Hinsicht ausschließlich von den Eltern zu vertreten. Die drei minderjährigen Kinder, die in der Türkei zurückgelassen wurden, sind bis heute ohne Eltern aufgewachsen. Die hier geborenen Kinder haben - wie die Eltern auch - keine aufenthaltsrechtliche Perspektive. Ungeachtet der kaum vorhandenen Integration sind die Eheleute letztlich sehenden Auges bereit, selbst eine Abschiebung in Kauf zu nehmen, da eine freiwillige Ausreise strikt abgelehnt wird.

In diesem Kontext halte ich es für höchst problematisch, wenn von Ihnen - wie geschehen - unrealistische Rechtsauffassungen vertreten und verbreitet werden, die bei den Betroffenen falsche Hoffnungen erwecken. Ich wäre ihnen deshalb sehr zu Dank verbunden, wenn auch Sie die Familie davon überzeugen könnten, ihre Verweigerungshaltung aufzugeben und sich für eine freiwillige Ausreise, verbunden mit einer finanziellen Förderung aus dem Rückkehrprogramm des Landes, entscheiden könnte. Die Stadtverwaltung Koblenz steht Ihnen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Sie könnten damit in diesem Einzelfall einen wesentlichen Beitrag zu einem humanitären Vollzug des Ausländerrechts leisten.

Mit freundlichen Grüßen
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